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(57) Hauptanspruch: Motorisch in vertikaler Richtung höhen-
verstellbarer Hubtisch (1), zur Verwendung im Karosserie-
bau der Kfz-Industrie, mit einem dem Aufstellboden zugeord-
neten rahmenartigen Untergestell (3) und einem relativ da-
zu hubbeweglichen Lastaufnahmekörper (2), der durch auf
jeder Längsseite im jeweiligen Endbereich des Hubtisches
(1) - paarweise - angeordnete Lenkerelemente (4, 5 und 6,
7) gegenüber dem Untergestell (3) in vertikaler Richtung (A
- B) hubbeweglich und in der jeweiligen Höhenverstellung
auch stoppbar und motorisch arretierbar ist, wobei die Len-
kerelemente (4, 5 und 6, 7) über horizontale Schwenkachsen
(8, 9) mit dem Lastaufnahmekörper (2) schwenkbeweglich
gekuppelt sind, die an ihren entgegengesetzten, dem Unter-
gestell (3) zugeordneten Endbereichen über Kulissenführun-
gen (20, 21 und 22, 23) in Längsachsrichtung des Unterge-
stells (3) geradlinig geführt sind, wobei im mittleren Längen-
bereich jedes der paarweise angeordneten Lenkerelemente
(4, 5 und 6, 7) über je eine horizontale Schwenkachse (25, 26
und 27, 28) je ein Stützhebel (29, 30 und 31, 32) schwenk-
beweglich angeordnet ist, der an seinem entgegengesetzten
Endabschnitt über eine ebenfalls horizontale Schwenkach-
se mit einer Schwenkwelle (33, 34) eines Getriebes (35, 36)
verbunden ist, wobei die in Endbereichen des Untergestells
(3) angeordneten Getriebe über eine Gelenkwelle (38, 39)
synchron angetrieben sind, mit mindestens zwei sich gegen
den Lastaufnahmekörper (2) und auch gegen das Unterge-
stell ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen motorisch in verti-
kaler Richtung höhenverstellbaren Hubtisch, zur Ver-
wendung im Karosseriebau der Kfz-Industrie.

[0002] Motorisch antreibbare Hubtische sind in viel-
fältigen Konstruktionen vorbekannt.

[0003] Zum Stand der Technik gehören Hubtische,
die über Zylinder oder Spindeltriebe den Lastaufnah-
mekörper gegenüber einem rahmenartigen Unterge-
stell höhenverstellen. Lastaufnahmekörper und Un-
tergestell sind dabei über scherenförmig gekreuz-
te Lenkerelemente miteinander verbunden, wobei
die scherenartigen Lenkerelemente in ihrem etwai-
gen mittleren Längenbereich über Schwenkachsen
schwenkbeweglich miteinander verbunden sind. Bei
einer Bauart ist zum Beispiel ein Paar an einem En-
de des Untergestells angeordneter Lenker mit dem
Untergestell schwenkbeweglich gekuppelt, während
das andere Lenkerpaar über Rollen in Schienen des
Untergestells geführt ist. Die Verstellung erfolgt durch
Kolben-Zylinder-Einheiten.

[0004] Andere Bauarten benutzen als Lenkerele-
mente einfach oder mehrfach angeordnete Lenker-
elemente nach Art von Nürnberger Scheren, durch
die der Lastaufnahmekörper gegenüber einem rah-
menartigen Untergestell höhenverstellbar ist.

[0005] Bekannt ist es auch, mehrere derartiger sche-
renförmig angeordneter Lenkerelemente in Längs-
achsrichtung des Untergestells nebeneinander anzu-
ordnen und synchron zu verstellen, um den Lastauf-
nahmekörper zu heben und zu senken.

[0006] Ungünstig bei zahlreichen Bauarten ist die
geringe Kippstabilität, insbesondere wenn schwere
Lasten, zum Beispiel Karosserien in Fertigungslinien
im Kfz-Bau bewegt werden sollen.

[0007] Bekannt sind auch Hubtische, die scheren-
artig sich kreuzende Lenkerelemente aufweisen, die
sich zwischen Lastaufnahmekörper und rahmenför-
migen Untergestell erstrecken, wobei eine mittlere
Hubsäule den Lastaufnahmekörper heben und sen-
ken soll.

[0008] Im Karosseriebau der Kfz-Industrie wird oft-
mals auch die Forderung gestellt, dass derartige Hub-
tische beim Transportieren von Karosserieteilen auf
Palettenwagen bewegt werden sollen, um in einer
Fertigungslinie weiterbewegt zu werden, wobei auch
die Forderung gestellt wird, die jeweils aufgenomme-
ne Last in unterschiedlichen Höhenbereichen aufzu-
nehmen und auf einer anderen Ebene zur Entnahme
bereitzustellen.

[0009] Des weiteren sind Hubtische bekannt, bei de-
nen der Lastaufnahmekörper ebenfalls motorisch in
vertikaler Richtung über Lenkerelemente verstellbar
ist, wobei die Motoren entsprechend den insbeson-
dere im Karosseriebau der Kfz-Industrie vorkommen-
den hohen Gewichten entsprechend stark dimensio-
niert werden müssen und deshalb ein großes Vo-
lumen unterhalb des Lastaufnahmekörpers einneh-
men, so dass der Lastaufnahmekörper einen ent-
sprechend geringen Hub aufweist, weil ein Teil des
Abstandes zwischen Untergestell und Unterseite des
Lastaufnahmekörpers durch den Motor und etwaige
Getriebeteile eingenommen wird. Auch muss der Mo-
tor eine entsprechend hohe Energieaufnahme auf-
weisen, das heißt ein großes Drehmoment entfalten,
um die Lasten bewegen zu können.

[0010] Aus der DE 18 46 776 U ist eine Vorrichtung
zum Parallelführen einer heb- und senkbaren Platt-
form vorbekannt, insbesondere des höhenbewegba-
ren Bodens eines Behälters, mit zwei gleichen Ge-
lenksystemen, von denen jedes Gelenksystem aus
vier Stäben besteht, von denen je zwei aneinander
angelenkt sind, wobei die einen freien Enden der Stä-
be an der heb- und senkbaren Plattform, die ande-
ren freien Enden der Stäbe an orts- bzw. behälter-
festen Stellen angelenkt sind und die mittleren Ge-
lenke beider Gelenksysteme, die ein statisch unbe-
stimmtes System bilden, über je eine Stange oder
dergleichen miteinander gekoppelt sind. Diese Vor-
richtung ist gekennzeichnet durch mindestens ein an
der Plattform unmittelbar angreifendes als Teil der
Parallelführung wirkendes Hubmittel, wie Feder, Hy-
draulikstempel oder dergleichen. Die Gelenkachsen
beider Gelenksysteme, die ein statisch bestimmtes
System bilden, schließen einen Winkel von 90° ein,
wobei an der Plattform das Hubmittel unmittelbar an-
greift. Der Angriffspunkt des Hubmittels an der Platt-
form liegt zwischen den an der Plattform festgelegten
Lagerstellen der Gelenksysteme.

[0011] Die DE 30 00 667 A1 beschreibt eine Hub-
einrichtung für den Einbau in eine Truhe zur hebba-
ren Aufnahme eines Fernsehgeräts oder dergleichen
mit einem an einem über eine obere Umlenkrolle ge-
führten Seil angehängten Scherengestänge und ei-
nem an dessen Grundrahmen befestigten Motor. Die
Umlenkrolle ist an einem sie mit einer Windentrom-
mel verbindenden Rolle angeordnet, der im Trans-
portzustand der fertig verseilten Einrichtung auf dem
eingefahrenen Scherengestänge aufliegt und im Ein-
bauzustand vertikal am Grundrahmen befestigt ist. In
Richtung der Truhentiefe ist vor und hinter den Rol-
len je ein auf derselben Windentrommel aufwickelba-
res Seil vorhanden und der Befestigungspunkt des
Holmes ist gegen eine einseitige Belastung des Hol-
mes stromabschaltend nachgiebig. Das Scherenge-
stänge ist mit einem bei der Abwärtsbewegung ein
zur Geschwindigkeit quadratisch wachsende Wider-
standskraft erzeugenden Element, und zwar einem
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Stoßdämpfer, versehen. Der Stoßdämpfer ist beid-
seitig in der Nähe höhengleicher längsseitiger Enden
der Diagonalrahmen an diese angelenkt und die Auf-
setzstellung des Scherengestänges nach Maßgabe
der Last durch eine Pufferfeder definiert. An einem
Grundrahmen ist ein Getriebemotor befestigt, der ei-
ne Windentrommel antreibt, die rechtwinklig zum Mo-
tor am Grundrahmen gelagert ist. Die Windentrom-
mel nimmt zwei gegenläufige Seilwicklungen auf. In
Richtung der Truhentiefe sind vor und hinter einem
vertikalen Holm insgesamt zwei im Gleichlauf betrie-
bene Seile vorhanden. Das obere Ende eines Hol-
mes ist mit einer sich quer zur Windentrommel erstre-
ckenden Achse versehen, auf der zwei Paar Umlenk-
rollen gelagert sind. Je eine weitere Umlenkrolle ist
quer dazu an den benachbarten Querstab des Trag-
rahmens gelagert. Vorkragende Enden der Längsstä-
be des Tragrahmens laufen in Zapfen aus, an denen
die freien Enden der Seile befestigt sind. Die Füh-
rung der Seile über die Rollenkombination ergibt ei-
ne Übersetzung der Gesamtkraft an der Trommel zu
der Gesamtlast des Tragrahmens im Verhältnis 1 :
3. Wegen dieser Kleinhaltung der Seilkräfte werden
Kunststofffasern vorgeschlagen.

[0012] Die DE 36 39 216 A1 betrifft einen von Hand
höhenverstellbaren unmittelbar an gleichartige Po-
destböcke ansetzbaren Podestbock für Theaterbüh-
nen oder dergleichen, mit einer von einem rechtwink-
ligen Oberrahmen getragenen Plattform und mit vier
paarweise an zwei sich gegenüberliegenden Seiten
des Oberrahmens angeordneten, mindestens dreiar-
migen Scheren, bei denen jeweils ein Arm im Eckbe-
reich des Oberrahmens und ein weiterer Arm unter-
halb dieses Eckbereiches in einer fußseitigen Abstüt-
zung angelenkt sind und bei denen mindestens je-
weils ein weiterer Arm längs am Podestbock vorgese-
hener Führungsbahnen verschiebbar und in diskre-
ten Stellungen arretierbar ist, wobei zwischen den bei
Anheben der Plattform aufeinander zu schwenken-
den Scherenarmen horizontal oder im wesentlichen
horizontal gerichtete Zugfedern angeordnet sind. Der
Podestbock ist gekennzeichnet durch mindestens ei-
ne unterhalb der Plattform angeordnete Hubfeder in
Form einer innerhalb einer kegeligen, doppelkegeli-
gen, balligen oder doppelballigen Umhüllungsfläche
gewickelten Drahtspirale, deren Expansionshöhe das
Mehrfache ihrer Kompressionshöhe bei vollständig
abgesenkter Plattform beträgt. Die Kraft der Hubfe-
der ist bei vollständig abgesenkter Plattform größer
als das von ihr anzunehmende Gewicht. Mehrere
Hubfedern sind in symmetrischer Verteilung unter-
halb der Plattform angeordnet. Die betreffende Hub-
feder bzw. die Hubfedern sind mit einem Ende an der
Unterseite der Plattform befestigt und ragen mit ih-
ren anderen Enden nach unten. Es ist außerdem ei-
ne Verriegelungseinrichtung zur lösbaren Arretierung
der Plattform in niedrigster Stellung vorgesehen. Die-
se Verriegelungseinrichtung besteht aus einer selbst-
tätig einschnappbaren Rasteinrichtung, welche über

ein Betätigungsglied, zum Beispiel Bowdenzug, Seil-
zug oder Gestänge, entriegelbar ist, wobei das Be-
tätigungsende des Betätigungsgliedes durch einen
Plattformdurchbruch hindurch zugänglich ist.

[0013] Die US 2011/0309228 A1 betrifft eine Platt-
form aus geformtem Kunststoff mit einem Unter- und
Oberteil, die durch eine Art Nürnberger Schere in ver-
tikaler Richtung gegeneinander verstellbar sind. Die
unteren Enden der Scherenhebel sind mit Achsen
in Längsführungen am Untergestell längsverschieb-
lich um ein begrenztes Maß gelagert. Die Hebel der
Nürnberger Schere sind in ihrem mittleren Längen-
bereich paarweise auf jeder Längsseite schwenkbe-
weglich miteinander und über Schwenkachsen auch
mit dem Oberteil gelenkbeweglich verbunden. Einge-
setzt werden soll diese Vorrichtung für das Stapeln
und Anheben von aufeinander gestapelter Tabletts.
Derartige Vorrichtungen benötigt man in Restaurants
oder Speisesälen, um Tablettstapel höhenverstellbar
anzuordnen.

[0014] Die US 3 741 512 A zeigt ebenfalls durch
Nürnberger Scheren an vier Seiten gelenkbeweglich
und in vertikaler Ebene höhenverstellbare rahmenför-
mige Elemente, zwischen denen sich eine Spiralfe-
der befindet. Derartige Vorrichtungen werden eben-
falls zum Anordnen von Küchengeräten, wie Geschirr
und Tabletts, eingesetzt.

[0015] Die EP 0 335 472 A ist ebenfalls eine Vorrich-
tung, bei der ein tablettartiges Teil durch Nürnberger
Scheren höhenverstellbar angeordnet ist, wobei die
Scheren durch eine Druckfeder auseinandergehalten
werden. Eingesetzt werden derartige Vorrichtungen
zum Anordnen von Gegenständen, um sie in handli-
che Höhenlage zu bringen, wie zum Beispiel Tabletts,
Küchengeräte oder dergleichen. Die Vorrichtungen
sind auch auf dem Aufstellboden beweglich angeord-
net. Zu diesem Zweck besitzen die Hebel der Nürn-
berger Schere zumindest auf einer Seite Rollen, so
dass durch Kippen der Vorrichtung die Vorrichtung
weggefahren werden kann.

[0016] Die US 4 764 075 A zeigt ebenfalls eine An-
ordnung, bei der durch eine Nürnberger Schere ta-
blettartige Teile, die durch beabstandete Druckfedern
gegeneinander abgestützt sind, bewegt werden sol-
len. Das rahmenförmige Untergestell ist mit Rollen
versehen, so dass die auf dem oberen Tablett ange-
ordneten Teile, zum Beispiel Küchengeräte oder der-
gleichen, verfahren werden können.

[0017] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen motorisch in vertikaler Richtung höhenverstellba-
ren Hubtisch zur Verwendung im Karosseriebau der
Kfz-Industrie zu schaffen, der energieeffizient arbei-
tet und kippstabil ist und mit dem sich ganze Karos-
serien heben und senken lassen.
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[0018] Diese Aufgabe wird durch die in Anspruch 1
wiedergegebenen Merkmale gelöst.

[0019] Ein derartiger erfindungsgemäßer Hubtisch
besitzt den Vorteil, dass ein Teil der zum Bewegen
benötigten Energie durch die Druckfedern aufgewen-
det wird. Folgendes Beispiel möge dies verdeutli-
chen:

Gewicht des Lastaufnahmekörpers mit Last =
1500 kg

Hub 0 bis 600 mm = 2,0 s

Hub 0 bis 800 mm = 2,6 s

Stand der Technik:

[0020] Doppelboxheber ohne Federausgleich benö-
tigt zwei Getriebeboxen mit je einem Betriebsmoment
von 8000 Nm und einem Antriebsmotor von 84 Nm.

Erfindungsgemäßer Hubtisch:

[0021] Ein Hubtisch für den identischen Anwen-
dungsfall kommt dagegen mit zwei Getriebeboxen
mit einem Antriebsmoment von je 2700 Nm pro Box
aus. Der Antriebsmotor braucht nur noch 26 Nm zu
übertragen.

[0022] Durch die Verkleinerung der Getriebe auf-
grund geringerer Leistungsdaten ist eine zum Bei-
spiel um 150 mm niedrige Bauhöhe gegenüber dem
Stand der Technik bei einem erfindungsgemäßen
Hubtisch mit Druckfederelementen zu erreichen.

[0023] Die Druckfederelemente gleichen im unteren
Hubbereich die Hubbewegung 100 % aus und neh-
men mit der Hubbewegung (maximaler Hub 800 mm
bei dem angenommenen Beispiel) auf 26 % ab.

[0024] Dadurch arbeitet ein erfindungsgemäßer
Hubtisch auch wegen seines geringen Energiever-
brauchs umweltfreundlich und bringt neben Einspa-
rung von Investitionskosten auch eine nicht unerheb-
liche Einsparung an Energiekosten.

[0025] Mit einem derartigen Hubtisch lassen sich
ganze Karosserien und Karosserieteile anheben und
senken, wobei die Stützhebel mit je einer Schwenk-
welle eines zugeordneten Getriebes verbunden sind.
Die in den Endbereichen des Hubtisches angeordne-
ten Getriebe sind symmetrisch zur Quermittenachse
auf dem Untergestell oder innerhalb dessen aus Pro-
filelementen bestehendem Raum angeordnet. Diese
Getriebe werden durch je eine Gelenkwelle angetrie-
ben, die ihrerseits durch einen umsteuerbaren Elek-
tromotor, insbesondere Asynchronmotor oder Syn-
chronmotor ausgebildeten Antriebsmotor, angetrie-
ben werden.

[0026] Weitere Ausgestaltungen sind in den Ansprü-
chen 2 bis 16 beschrieben.

[0027] Gemäß Anspruch 2 weisen die Kulissenfüh-
rungen U-Schienen auf, deren U-Schenkel jeweils
zur Innenseite des Untergestells gerichtet sind und
in denen Rollenführungen für das jeweilige Lenker-
element geradlinig geführt und gelagert angeordnet
sind.

[0028] Bei der Ausführungsform nach Anspruch 3
weist der Hubtisch einen als umsteuerbaren Elektro-
motor ausgebildeten Antriebsmotor auf, der insbe-
sondere ein Asynchronmotor oder z. B. ein Synchron-
motor ist, der vorzugsweise im mittleren Längenbe-
reich, zum Beispiel auf der Längsmittenachse des
Untergestells, insbesondere zentral, angeordnet ist.
Dadurch ergibt sich eine kompakte Bauform.

[0029] Bei der Ausführungsform nach Anspruch 4
ist der Antriebsmotor außerhalb der Quermittenachse
des Untergestells angeordnet, während der Antriebs-
motor bei der Ausführungsform nach Anspruch 5 mit
seiner Längsachse parallel oder annähernd parallel
zur Längsmittenachse des Untergestells angeordnet
ist.

[0030] Anspruch 6 beschreibt einen Hubtisch bei
welchem die Druckfederelemente unsymmetrisch in
Bezug auf die Quermittenachse des Untergestells
angeordnet sind, während bei der Ausführungsform
nach Anspruch 7 die Druckfederelemente symme-
trisch in Bezug auf die Quermittenachse des Un-
tergestells und in Bezug auf die Längsmittenachse
des Hubtisches angeordnet sind. Dadurch hat man
es in der Hand, je nach den vorliegenden Platz-
verhältnissen die Druckfederelemente anzuordnen,
auch hinsichtlich der zu transportierenden Last, die
auf dem Lastaufnahmekörper aufruht. Es steht dem
auch nichts im Wege im Bedarfsfalle jeweils mehre-
re Druckfederelemente, zum Beispiel paarweise, ne-
beneinander oder unsymmetrisch anzuordnen.

[0031] Dagegen sind bei der Ausführungsform nach
Anspruch 8 die Druckfederelemente auf der Längs-
mittenachse des Untergestells oder paarweise sym-
metrisch zu dieser und symmetrisch zur Quermitten-
achse des Untergestells angeordnet.

[0032] Vorteilhafterweise ist bei der Ausführungs-
form nach Anspruch 9 jedes Druckfederelement
durch den Lastaufnahmekörper einerseits und dem
Untergestell andererseits zugeordnete, jeweils paar-
weise, koaxial zueinander angeordnete, zapfenför-
mige Führungselemente, insbesondere Hülsen, ge-
lagert und geführt, wobei die Führungselemente
mit einem gewissen Längenabschnitt in das jeweili-
ge Druckfederelement, vorzugsweise formschlüssig,
eingreifen.
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[0033] Bei der Ausführungsform nach Anspruch 10
ist jedes Druckfederelement durch dem Lastaufnah-
mekörper einerseits und dem Untergestell anderer-
seits zugeordnete, jeweils paarweise, koaxial zuein-
ander angeordnete, zapfenförmige oder hülsenförmi-
ge Führungselemente, gelagert und geführt, wobei
die Führungselemente mit einem gewissen Längen-
abschnitt das jeweilige Druckfederelement, vorzugs-
weise formschlüssig, umgreifen.

[0034] Gemäß Anspruch 11 ist der Hubtisch dadurch
gekennzeichnet, dass die Druckfederelemente mehr
als 10 % des Gesamtgewichtes des Lastaufnahme-
körpers, und zum Beispiel dessen Belastung, insbe-
sondere 26 % bis 100 % entgegenwirken.

[0035] Anspruch 12 beschreibt einen Hubtisch, bei
welchem die Druckfederelemente als Schraubdruck-
federn ausgebildet sind, während sie bei der Ausfüh-
rungsform nach Anspruch 13 als Blattfedern ausge-
bildet sind.

[0036] Die Druckfederelemente bestehen aus Fe-
derstahl - Anspruch 14.

[0037] Anspruch 15 beschreibt eine weitere vorteil-
hafte Ausführungsform, was auch für Anspruch 16
gilt.

[0038] In der Zeichnung ist die Erfindung - teils sche-
matisch - an einem Ausführungsbeispiel veranschau-
licht. Es zeigen:

Fig. 1 einen Hubtisch gemäß der Erfindung, bei
welchem sich der Lastaufnahmekörper in sei-
ner maximal angehobenen oberen Stellung be-
findet;

Fig. 2 der aus Fig. 1 ersichtliche Hubtisch, bei
dem sich der Lastaufnahmekörper in seiner ma-
ximal abgesenkten unteren Stellung befindet,
und

Fig. 3 eine Draufsicht auf das rahmenförmige
Untergestell mit zentralem Antriebsmotor, Ge-
lenkwellen und Getrieben.

[0039] Mit dem Bezugszeichen 1 ist insgesamt ein
Hubtisch bezeichnet, der im Wesentlichen aus einem
rahmenartigen, oberen Lastaufnahmekörper 2 und
einem dem nicht dargestellten Aufstellboden zuge-
ordneten rahmenartigen Untergestell 3 besteht.

[0040] Der Lastaufnahmekörper 2 ist in vertikaler
Richtung A bzw. B stufenlos höhenverstellbar und in
der jeweils gewünschten Hubstellung anhaltbar und
über den motorischen Antrieb blockierbar oder ar-
retierbar. Zu diesem Zweck sind der Lastaufnahme-
körper 2 und das Untergestell 3 bei der dargestell-
ten Ausführungsform mit in den Endbereichen paar-
weise angeordneten Lenkerelementen 4, 5 bzw. 6, 7
schwenkbeweglich gekuppelt. An ihrem in der Zeich-

nung oberen Endabschnitt besitzen hierzu die Len-
kerelemente 4, 5 einerseits und 6, 7 andererseits je-
weils koaxial zueinander angeordnete Schwenkach-
sen 8, 9 bzw. 10, 11, die über eine Profilkonstruktion
mit nach unten in Richtung auf das Untergestell 3 her-
vorragenden Lageransätzen und darin angeordneten
Bohrungen verbunden sind.

[0041] An ihrem entgegengesetzten Endabschnitt
sind die Lenkerelemente 4, 5 einerseits und 6, 7 an-
dererseits ebenfalls über jeweils mit ihren Längsach-
sen parallel zu den Schwenkachsen 8, 9 bzw. 10,
11 koaxial verlaufenden Schwenkachsen 12, 13 bzw.
14, 15 (Fig. 3) versehen, denen jeweils eine Rolle
16, 17 bzw. 18, 19 zugeordnet ist. Die Rollen 16 - 19
werden jeweils paarweise an den in den Endberei-
chen des Untergestells 3 angeordneten Kulissenfüh-
rungen 20, 21 bzw. 22, 23 leichtgängig geführt. Bei
der dargestellten Ausführungsform bestehen die Ku-
lissenführungen im wesentlichen aus U-Profilen, die
mit ihren U-Schenkeln gegeneinander gerichtet sind,
also mit ihren U-Schenkeln zur Längsmittenachse 24
des Hubtisches 1 und damit auch des Untergestells
3 weisen.

[0042] Die Lenkerelemente 4, 5 sowie 6, 7 weisen
in ihren etwa mittleren Längenbereichen, und zwar
auf gleicher Höhe jeweils weitere, paarweise, koaxi-
al zueinander angeordnete Schwenkachsen 25, 26
bzw. 27, 28 auf, mit denen jeweils ein Stützhebel 29,
30 bzw. 31, 32, und zwar an den einander zugekehr-
ten Innenseiten der Lenkerelemente 4, 5 bzw. 6, 7,
schwenkbeweglich angeordnet ist.

[0043] An ihrem jeweils entgegengesetzten Endab-
schnitt sind diese Stützhebel 29, 30 bzw. 31, 32 mit
je einer Schwenkwelle 33 bzw. 34 eines zugeordne-
ten Getriebes 35 bzw. 36 verbunden. Die beiden Ge-
triebe 35, 36 sind symmetrisch zur Quermittenachse
37 auf dem Untergestell 3 oder innerhalb dessen aus
Profilelementen bestehenden Rahmen angeordnet.

[0044] Die Getriebe 35, 36 werden durch je eine Ge-
lenkwelle 38, 39 angetrieben, die ihrerseits von einem
bei der dargestellten Ausführungsform auf der Quer-
mittenachse 37 angeordneten, zum Beispiel als um-
steuerbarer Elektromotor, insbesondere Asynchron-
motor oder Synchronmotor, ausgebildeten Antriebs-
motor 40, angetrieben werden. Die Energiezufuhr
und die dazugehörigen Einrichtungen zu dem An-
triebsmotor 40 (elektrische Leitung, Schaltschrank)
sind nicht dargestellt.

[0045] Symmetrisch zur Quermittenachse 37 ist bei
der dargestellten Ausführungsform je ein vorge-
spanntes Druckfederelement 41 bzw. 42 angeord-
net. Jedem Druckfederelement 41, 42 sind durch den
Lastaufnahmekörper 2 einerseits und dem Unterge-
stell 3 andererseits zugeordnete, jeweils paarweise,
koaxial zueinander angeordnete, zapfenförmige oder
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hülsenartige Führungselemente 43, 44 bzw. 45, 46
gelagert und geführt, die bei der dargestellten Aus-
führungsform mit einem gewissen Längenabschnitt
formschlüssig in die Druckfederelemente 41 bzw. 42
eingreifen. Die Druckfederelemente 41 und 42 neh-
men einen erheblichen Teil der von dem Lastaufnah-
mekörper 2 und der darauf angeordneten, aus der
Zeichnung nicht ersichtlichen Last, zum Beispiel ei-
ne Karosserie eines Pkw oder eines Teils davon, auf.
Die Federkraft der Druckfederelemente 41, 42 ist so
ausgelegt, dass sie bei m Beginn der Hubbewegung
den Antriebsmotor 40 erheblich entlastet.

[0046] Somit kann der Antriebsmotor wesentlich
kleiner ausgelegt werden, was bedeutet, dass da-
durch erhebliche elektrische Energie eingespart wer-
den kann, zum Beispiel 40 bis 50 %, je nach Anwen-
dungsfall.

[0047] Bei der dargestellten Ausführungsform be-
trägt der Hub des Lastaufnahmekörpers 2 800 mm,
die Hubgeschwindigkeit, um die volle Hubhöhe zu
erreichen, 2,6 Sekunden, das Hubgewicht 1.500 kg,
während die tiefste Stelle (Fig. 2) 600 mm beträgt.

Bezugszeichenliste

1 Hubtisch

2 Lastaufnahmekörper

3 Untergestell

4 Lenkerelement

5 „

6 7 „ „

8 Schwenkachse

9 „

10 „

11 „

12 Schwenkachse

13 "

14 "

15 "

16 Rolle

17 „

18 „

19 Rolle

20 Kulissenführung

21 „

22 „

23 „

24 Längsmittenachse des Hubtisches 1

25 Schwenkachse

26 „

27 „

28 „

29 Stützhebel

30 „

31 „

32 „

33 Schwenkwelle

34 „

35 Getriebe

36 „

37 Quermittenachse

38 Gelenkwelle

39 „

40 Antriebsmotor

41 Druckfederelement

42 „

43 Führungselement

44 „

45 „

46 „

A Hubrichtung, vertikale

B „ , „

Patentansprüche

1.  Motorisch in vertikaler Richtung höhenverstell-
barer Hubtisch (1), zur Verwendung im Karosserie-
bau der Kfz-Industrie, mit einem dem Aufstellboden
zugeordneten rahmenartigen Untergestell (3) und ei-
nem relativ dazu hubbeweglichen Lastaufnahmekör-
per (2), der durch auf jeder Längsseite im jeweiligen
Endbereich des Hubtisches (1) - paarweise - ange-
ordnete Lenkerelemente (4, 5 und 6, 7) gegenüber
dem Untergestell (3) in vertikaler Richtung (A - B)
hubbeweglich und in der jeweiligen Höhenverstellung
auch stoppbar und motorisch arretierbar ist, wobei
die Lenkerelemente (4, 5 und 6, 7) über horizontale
Schwenkachsen (8, 9) mit dem Lastaufnahmekörper
(2) schwenkbeweglich gekuppelt sind, die an ihren
entgegengesetzten, dem Untergestell (3) zugeord-
neten Endbereichen über Kulissenführungen (20, 21
und 22, 23) in Längsachsrichtung des Untergestells
(3) geradlinig geführt sind, wobei im mittleren Län-
genbereich jedes der paarweise angeordneten Len-
kerelemente (4, 5 und 6, 7) über je eine horizontale



DE 10 2012 020 264 B4    2018.11.15

7/11

Schwenkachse (25, 26 und 27, 28) je ein Stützhebel
(29, 30 und 31, 32) schwenkbeweglich angeordnet
ist, der an seinem entgegengesetzten Endabschnitt
über eine ebenfalls horizontale Schwenkachse mit ei-
ner Schwenkwelle (33, 34) eines Getriebes (35, 36)
verbunden ist, wobei die in Endbereichen des Unter-
gestells (3) angeordneten Getriebe über eine Gelenk-
welle (38, 39) synchron angetrieben sind, mit mindes-
tens zwei sich gegen den Lastaufnahmekörper (2)
und auch gegen das Untergestell (3) - gegebenenfalls
mittelbar - unter federnder Vorspannung abstützen-
de Druckfederelemente (41, 42), die im Raum zwi-
schen den Lenkerelementen (4, 5 und 6, 7) angeord-
net sind, wobei die Druckfederelemente (41, 42) ei-
nen erheblichen Teil des von dem Lastaufnahmekör-
per (2) auf die Lenkerelemente (4, 5 und 6, 7) über-
tragenen Gewichts aufnehmen, derart, dass die Fe-
derkraft der Druckfederelemente (41, 42) so ausge-
legt ist, dass sie beim Beginn der Hubbewegung (A -
B) den Antriebsmotor (40) erheblich entlastet.

2.   Hubtisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kulissenführungen (20, 21 und
22, 23) U-Schienen aufweisen, deren U-Schenkel je-
weils zur Innenseite des Untergestells (3) gerichtet
sind und in denen Rollenführungen für das jeweilige
Lenkerelement (4, 5 und 6, 7) geradlinig geführt und
gelagert angeordnet sind.

3.   Hubtisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antriebsmotor (40) ein umsteu-
erbarer Elektromotor, insbesondere ein Asynchron-
motor oder Synchronmotor, ist, der vorzugsweise im
mittleren Längenbereich, insbesondere etwa auf der
Quermittenachse (37) des Untergestells (3), zum Bei-
spiel zentral, angeordnet ist.

4.   Hubtisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antriebsmotor außerhalb der
Quermittenachse dem Untergestell (3) zugeordnet
ist.

5.   Hubtisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antriebsmotor mit seiner Längs-
achse parallel oder annähernd parallel zur Längsmit-
tenachse des Untergestells (3) angeordnet ist.

6.   Hubtisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Druckfederelemente (41, 42) un-
symmetrisch in Bezug auf die Quermittenachse (37)
des Untergestells (3) und unsymmetrisch in Bezug
auf die Längsmittenachsen (24) des Hubtisches (1)
angeordnet sind.

7.  Hubtisch nach Anspruch 1 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckfederelemente (41, 42)
symmetrisch in Bezug auf die Quermittenachse (37)
des Untergestells (3) angeordnet sind.

8.  Hubtisch nach Anspruch 1 oder einem der An-
sprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckfederelemente (41, 42) auf der Längsmit-
tenachse (24) des Untergestells (3) oder paarweise
symmetrisch zur dieser und symmetrisch zur Quer-
mittenachse (37) des Untergestells (3), angeordnet
sind.

9.  Hubtisch nach Anspruch 1 oder einem der An-
sprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass je-
des Druckfederelement (41, 42) durch dem Lastauf-
nahmekörper (2) einerseits und dem Untergestell (3)
andererseits zugeordnete, jeweils paarweise, koaxial
zueinander angeordnete, zapfenförmige Führungs-
elemente (43, 44 und 45, 46), insbesondere Hülsen,
gelagert und geführt ist, wobei die Führungselemente
(43, 44 und 45, 46) mit einem gewissen Längenab-
schnitt in das jeweilige Druckfederelement (41, 42),
vorzugsweise formschlüssig, eingreifen.

10.  Hubtisch nach Anspruch 1 oder einem der An-
sprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass je-
des Druckfederelement (41, 42) durch dem Lastauf-
nahmekörper (2) einerseits und dem Untergestell (3)
andererseits zugeordnete, jeweils paarweise, koaxi-
al zueinander angeordnete, zapfenförmige oder hül-
senartige Führungselemente (43, 44 und 45, 46), ge-
lagert und geführt sind, wobei die Führungselemen-
te (43, 44 und 45, 46) mit einem gewissen Längen-
abschnitt das jeweilige Druckfederelement (41, 42),
vorzugsweise formschlüssig, umgreifen.

11.  Hubtisch nach Anspruch 1 oder einem der An-
sprüche 6 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckfederelemente (41, 42) mehr als 10 % des
Gesamtgewichts des Lastaufnahmekörpers (2) mit
der auf ihn ruhenden Last, insbesondere 26 % bis 100
%, übernehmen.

12.  Hubtisch nach Anspruch 1 oder einem der An-
sprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckfederelemente (41, 42) als Schraubdruckfe-
dern ausgebildet sind.

13.  Hubtisch nach Anspruch 1 oder einem der An-
sprüche 6 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckfederelemente (41, 42) als Blattfederele-
mente ausgebildet sind.

14.  Hubtisch nach Anspruch 1 oder einem der An-
sprüche 6 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckfederelemente (41, 42) aus Federstahl be-
stehen.

15.  Hubtisch nach Anspruch 1 oder einem der An-
sprüche 6 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Druckfederelemente (41, 42) in der Stellung, in
der der Lastaufnahmekörper (2) und das Untergestell
(3) den minimalen Abstand zueinander aufweisen,
100 % der Gewichtskraft des Lastaufnahmekörpers
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(2) und der auf diesem angeordneten Last aufneh-
men und mit zunehmender Hubbewegung sich der
Betrag, den die Druckfederelemente (41, 42) aufneh-
men, auf einen erheblich geringeren Betrag, zum Bei-
spiel auf 10 bis 30 %, vorzugsweise auf etwa 26 %,
verringert.

16.  Hubtisch nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei einem Gesamtgewicht aus Last-
aufnahmekörper (2) mit einer etwaigen Belastung
des Lastaufnahmekörpers (2) von etwa 1.500 kg der
Lastaufnahmekörper (2) einen Hub von 0 bis 600 mm
in 2 Sekunden und einen Hub von 0 bis 800 mm in 2,
6 Sekunden durchführt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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